
Anschlussreform zur
BGV A2 verschoben

Die zum 1. Januar 2009 vorgese-
hene Anschlussreform der Unfall-
verhütungsvorschrift „Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit“ mit dem Ziel der
Neuordnung der betriebsärztli-
chen und sicherheitstechnischen
Regelbetreuung für Betriebe mit
mehr als 10 Beschäftigten – BGV
A2, Anlage 2 – wird um zwei  Jahre
bis zum 01.01.2011 verscho-
ben. Damit reagieren das Bun-
desministerium für Arbeit und
 Soziales, die Länder sowie die
Unfallversicherungsträger auf die
Notwendigkeit, die bisher erar-
beiteten Reformansätze vor dem
Hintergrund weiterer Fusionen
bei den Unfallversicherungsträ-
gern noch stärker zu harmonisie-
ren, um damit für alle Betriebe
konstante Regelungen zu erzie-
len.
Vorstand und Mitgliederversamm-
lung der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) haben
sich daher darauf verständigt, bei
der Novellierung der Anlage 2 zur
BGV A2 die Regelungen im öffent -
lichen Bereich mit einzubeziehen
und somit für BGen und Unfall-
kassen eine einheitliche Unfall-
verhütungssvorschrift (UVV) zur
Umsetzung des Arbeitssicher-
heitsgesetzes zu erarbeiten.
Gleichzeitig haben Vorstand und
Mitgliederversammlung der
DGUV die BGen und die Eisen-
bahn-Unfallkasse gebeten, die
Befristung der Anlage 2 zur BGV
A2/GUV-V A2 per Nachtrag um
zwei Jahre bis zum 31.12.2010
zu verlängern.

Auswahl von PSA

Bei der Auswahl und Beschaffung
der Persönlichen Schutzausrüs-
tung (PSA) ist stets darauf zu
 achten, dass diese auch den

Schutz bietet, der sich nach der
Gefährdungsbeurteilung einer
 Tätigkeit erforderlich ist.
Fachmessen sind beispielsweise
eine gute Gelegenheit, sich einen
Überblick über PSA zu ver schaf-
fen, sich eingehend von den
 Herstellern beraten zu lassen. Es
darf nur CE-gekennzeichnete PSA
beschafft werden. Dazu gehören
eine Konformitätserklärung so-
wie eine verständliche Gebrauchs-
anleitung.
Im betrieblichen Einsatz ist vor
 allem der Verschleiß – die Able-
gereife – des Produkts im Auge zu
behalten. Neben einer sachkun-
digen Person muss auch jeder
Mitarbeiter darauf achten, dass
eine PSA intakt ist, z. B. Schutz-
handschuhe keine offensicht -
lichen Mängel aufweisen. Ideal
sind Produkte, bei denen der Ver-
lust der Schutzfunktion erkenn-
bar ist wie beispielsweise Fall-
dämpfer und Höhensicherungs-
geräte mit Sturzindikatoren.
Diese zeigen nach einmaliger
Sturzbeanspruchung an, dass die
PSA nicht mehr eingesetzt wer-
den darf. Ansonsten sollte die
Gebrauchsanleitung Anhalts-
punkte liefern, um die Ablegerei-
fe der PSA beurteilen zu können.

Aus dem Unfallgeschehen
Einbringen der 
Schutzplatte vergessen

Arbeitsauftrag. Die Wandler
 einer 10-kV-Mittelspannungs an -
lage sollten gewechselt werden.
Zwei Monteure erhielten den Auf-
trag, diese Arbeiten auszuführen.
Sie nahmen die Freischaltung
 einer Schaltzelle vor und schoben
zur Abgrenzung des oberen
Schaltraumes eine isolierende
Schutzplatte ein.
Unfallhergang. Ein Monteur be-
gann am Unfalltag, die Befesti-
gungsschrauben der Wandler zu
lösen. Die Befestigung des
Wandlers an der dritten Phase
ließ sich jedoch nicht öffnen. 
Um zum Lösen der Schraube
 besser herankommen zu können,
musste der Monteur die Schutz-
platte herausnehmen und die
 Erdung aufheben. 
In diesem Moment erhielt er
 einen Anruf, der zu einer etwa 10-

minütigen Arbeitsunterbrechung
führte.
Nach dem Telefonat kniete er
sich wieder in die Anlage, um
die Arbeiten fortzusetzen. Die
Schutzplatte schob er aber nicht
wieder ein (Bild ➊). 
Unbewusst geriet er dann mit der
rechten Hand in die unter Span-
nung stehende Sammelschiene.
Das führte zu einem Kurzschluss
zwischen der Hand und dem an
der Zellenwand angelehnten
 Ellenbogen. Der Monteur wurde
nach hinten geschleudert und
warf dabei den dahinter knie en-
den Kollegen mit um.
Unfallanalyse. Ursache für den
Unfall war die vergessene Schutz-
platte (BGV A3 § 6). Die Ablen-
kung durch das Telefonat war so
groß, dass der Monteur auf die
für ihn so wichtige Schutzausrüs-
tung nicht mehr acht gab. Auch
sein Kollege warnte ihn nicht vor
diesem folgenschweren Fehler.

Sicherheit in 
Fernwärmenetzen

In überarbeiteter Form hat die
BGETF jetzt die Broschüre 
„Sicherheit in Fernwärmenetzen“
(MB 26) herausgegeben. Die
 Broschüre richtet sich an den
 betrieblichen Vorgesetzten und
informiert über die arbeitssicher-
heitstechnischen Aspekte beim
Betrieb und bei der Planung von
Fernwärmenetzen.
Die Versorgungssicherheit und
damit die Verfügbarkeit der Fern-
wärme stellen immer höhere
 Anforderungen an den Betreiber.
Auch durch die Anwendung neuer
Techniken und Verfahren erge-
ben sich besondere Anforderun-
gen an die Arbeitssicherheit. Ge-

fahren treten z. B. beim Befahren
von engen Räumen, beim  Arbei -
ten in gesundheitsschädigender
Atmosphäre oder beim Umgang
mit Werkzeugen und  Arbeits -
mitteln auf.

Wirksamer 
Nichtraucherschutz

Welche Raucherkabinen schäd-
 lichen Zigarettenqualm nach-
weislich aus der Luft entfernen,
erfahren Anwender ab sofort auf
der Webseite der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV). 
Dort hat das Institut für Arbeits-
schutz BGIA der DGUV sechs
Nichtraucherschutzsysteme ge-
listet, deren Wirksamkeit im
 Institut erfolgreich geprüft wurde.
Ein positiv geprüftes System ist
am BG-Prüfzert-Zeichen zu erken-
nen. Die Prüfung ist für die
 Hersteller freiwillig. 
Deutschlandweit sind zurzeit nur
das BGIA und das Institut für
 Industrieaerodynamik (I.f.I) in
 Aachen für die Prüfung von
 Raucherkabinen qualifiziert. 
Nichtraucherschutzsysteme, so
genannte Raucherkabinen, sol-
len in Innenräumen helfen, Ziga-
rettenrauch zu erfassen, zu filtern
und Nichtraucher so vor dem
 Passivrauchen zu schützen. Es
gibt sie als Kabinen, Schirme
oder Tische. Ob und wie gut die
auf dem Markt erhältlichen Sys-
teme dies tatsächlich tun, kann
seit einigen Monaten auf der
Grundlage eines Prüfverfahrens
untersucht werden.
Die Liste positiv geprüfter Syste-
me ist unter www.dguv.de, Web-
code d26935, zu finden.
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Kooperation mit der BG
In Zusammenarbeit mit der 

Berufsgenossenschaft Elektro
Textil Feinmechanik (BGETF),

Köln, informiert der ep auf dieser
Seite über aktuelle Themen der

 Arbeitssicherheit.

➊ Schutzplatte
im oberen Teil
der Schaltzelle
wurde nach 
Aufheben der
Erdung nicht
wieder einge-
bracht


